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Besondere Empfehlungen:
Der Betreiber eines Spielplatzes muss regelmäßig – mindestens einmal pro Jahr – und 
systematisch die Wirksamkeit sämtlicher angewendeter Sicherheitsmaßnahmen über-
prüfen, einschließlich der Empfehlungen der DIN EN 1176 und jeder veröff entlichten Än-
derung und diese aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen oder der geänderten Um-
stände entsprechend anpassen.

3.4 Qualifi kation des Personals

Personal, das im Rahmen des Sicherheitsmanagement Aufgaben wahrnimmt, wie z. B. 
Kontrollen, Reparaturen, Wartung, muss entsprechende Befähigung haben. Der Kennt-
nisstand ist abhängig von den Aufgaben. Eine Ausbildung kann erforderlich sein. Das 
Personal muss bezüglich seiner Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung ausrei-
chend informiert sein. Bestimmte Aufgaben, von denen man annimmt, dass sie Einfl uss 
auf die Sicherheit der Geräte haben, wie z. B. das Schweißen von Konstruktionsteilen, 
darf nur von qualifi zierten Fachleuten ausgeführt werden.

3.5  Dienstanweisung (z. B. BADK-Musterdienstanweisung Kinderspiel-
platz und Musterdienstanweisung naturnahe Gestaltung)

Der im Anhang unter Punkt 6.1.5 abgedruckte Vorschlag zur Erstellung einer Dienstan-
weisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen wurde von der Geschäfts-
stelle des Hessischen Städte- und Gemeindebundes in Zusammenarbeit mit Dr. Agde 
erarbeitet. Dienstanweisungen sind gerade in öff entlichen Verwaltungen eine Möglich-
keit, den Dienstweg entsprechend Zuständigkeiten und Verantwortung zu delegieren. So 
kann sichergestellt werden, dass eine Organisation aufgebaut wird, in der jeder seine Zu-
ständigkeit und Verantwortung kennt und entsprechend ausgewählt und ausgebildet ist.
Die Dienstanweisungen werden nach Rücksprache und mit freundlicher Genehmigung 
der BADK (Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer) hier wiederge-
geben und sind im Anhang angefügt.125

Ein Muster eines Kontrollblattes zur Spielplatzüberwachung und ein Muster eines Be-
standsverzeichnisses für städtischen und kommunalen Kinderspiel- und Bolzplätze nach 
Vorlage der BADK sind ebenfalls im Anhang unter Punkt 6.1.7 abgedruckt.

3.6 Grundsatz der Spielplatzprüfung

Grundsätzlich muss die Spielplatzprüfung objektiv erfolgen.126

Wesentliche Merkmale für eine objektive Beurteilung sind Unbefangenheit, Neutralität, 
Unparteilichkeit und Weisungsfreiheit – daraus kann die Notwendigkeit entstehen, ex-
terne Spielplatzprüfer zu beauftragen, um Unfrieden innerhalb der Kommune / Gemein-
de / Stadt auszuschließen. Viele Gemeinden verfahren bereits so, um nach dem „Vier-
Augen-Prinzip“ für die eigenen Kontrollen nochmals einen zweiten Blickwinkel, eine 
unabhängige Einschätzung zu erhalten.
125  nach Rücksprache mit Frau Hünnekes, BADK – Information, Sonderheft Haftungsrechtliche Organisation im 

Interesse der Schadenverhütung, 4. überarbeitete Aufl age 2011
126 DIN 79 161-1, November 2016, Anhang A, A.1. „Spielplatzprüfung - Allgemeines“, S. 10
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Bei erheblicher Gefahr muss der Spielplatzprüfer das Gerät mit geeigneten Mittel sperren 
oder außer Funktion setzen lassen (und sollte sich davon überzeugen – solange vor Ort 
bleiben).
Beachten Sie, dass Sie bezüglich Ihrer Prüf-Maßstäbe bei der Überprüfung von Spiel-
platzgeräten sich selbst und Ihren Anforderungen verpfl ichtet sind.
Klären Sie mit dem Auftraggeber, nach welcher Norm z. B. „Altgeräte“ geprüft werden 
sollen, d. h. ob der Auftraggeber für betroff ene Geräte Bestandsschutz (in Abhängigkeit 
von den Vorgaben der Norm) beansprucht, obwohl neuere Erkenntnisse aus dem Unfall-
geschehen als strengere Anforderungen / ggf. engere Maße in die überarbeitete Norm 
aufgenommen wurden und demzufolge ein Mehr an Sicherheit bedeuten würden.
Empfehlen Sie (je nach Ihrem Anspruch an sich als Prüfer), dass die fraglichen Zustände 
den Vorgaben der aktuell gültigen Norm  angepasst werden.

3.7 Visuelle Routine-Inspektion

Diese dient dem Erkennen off ensichtlicher Gefahrenquellen, die sich in Folge von Van-
dalismus, Benutzung oder Witterungseinfl üssen ergeben können, z. B. können diese in 
Form von zerbrochenen Teilen, zerbrochenen Flaschen in Erscheinung treten.
Für stark beanspruchte oder durch Vandalismus gefährdete Spielplätze kann eine täg-
liche Inspektion dieser Art erforderlich sein.
Nachfolgende Arbeiten sind im Rahmen der visuellen Routine-Inspektion durchzuführen:

• Eingänge und Einfriedungen kontrollieren
• Beseitigen von Verschmutzungen – auf Sauberkeit und Hygiene achten
• Beseitigung von Vandalismusschäden – ggf. weitere Veranlassung
• Aufl ockerung von Fallschutzbereichen – ggf. Auff üllen von weggespieltem Material
• Überdeckung freiliegender / zu wenig angefüllter Fundamente
• Funktionskontrolle beweglicher und fester Teile
• Entfernung scharfer Ecken und / oder Kanten (z. B. Holz- , Lack- oder Metallsplitter)
• Reparaturen umgehend veranlassen
• bei Gefahr, Gerät der Nutzung entziehen, sperren
• Hinweise von Anwohnern oder Spielplatzpaten aufnehmen
• ggf. Kinder befragen – sie sind aufmerksame Nutzer
• Dokumentation der Ergebnisse / durchgeführten Arbeiten
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3.8 Operative Inspektion

Hierbei handelt es sich um eine detaillierte Inspektion zur Überprüfung der Betriebssi-
cherheit und der Stabilität der Anlage insbesondere in Bezug auf jedweden Verschleiß. 
Diese Inspektion sollte alle ein bis drei Monate oder nach Maßgabe der Hersteller-Anwei-
sungen vorgenommen werden.
Besonderes Augenmerk sollte auf alle dauerhaft abgedichteten Teile gelegt werden.
Nachfolgende Arbeiten sind im Rahmen der operativen Inspektion durchzuführen:

• Wartungsanleitung des Herstellers beachten
•  Prüfung von Verschleiß an Teilen wie z. B. Ketten, Lagern, Schrauben, Bolzen, Trep-

penstufen, Seilen, Kletternetzen, Rutschbahnen, Absturzsicherungen und Podesten
• Funktionskontrolle beweglicher und fester Teile
• Nachziehen von Befestigungen – ggf. nachstellen
• Nachstreichen und Nachbehandeln von Oberfl ächen
• Beseitigen von Verschmutzungen – auf Sauberkeit und Hygiene achten
• Wartung von Fallschutzbelägen – z. B. Aufl ockerung von Fallschutzbereichen
• Auff üllen von losem Füllmaterial auf die richtige Höhe (Markierung Spielebene – ggf.  
 Gerätekennzeichnung erneuern)
• Überdeckung freiliegender / zu wenig angefüllter Fundamente
• Schmieren von Gelenken
• Entfernung scharfer Ecken und / oder Kanten (z. B. Holz- , Lack- oder Metallsplitter,  
 überstehende Nägel oder Schrauben)
• Prüfung der Standfestigkeit – z. B. durch Bespielen der Geräte und Freilegen der  
 Fundamente
•  Prüfung der Holzfestigkeit – visuell, klopfen, in besonderen Fällen bohren (Bohrwi-

derstandsmessgeräte) – nur bei begründetem Verdacht!
• Prüfung von Korrosionsschutz und baulicher Festigkeit von Metallteilen – visuell,  
  klopfen, in besonderen Fällen messen (Wandstärkenmessgeräte) – nur bei begrün-

detem Verdacht!
• Beseitigung von Vandalismusschäden – ggf. weitere Veranlassung
• Reparaturen umgehend veranlassen
• bei Gefahr Gerät der Nutzung entziehen – sperren
• Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse

3.9 Jährliche Hauptinspektion

Die jährliche Hauptinspektion wird zur Feststellung des allgemeinen betriebssicheren 
Zustandes von Anlage, Fundamenten und Oberfl ächen vorgenommen. Dabei wird u. a. 
auch die Übereinstimmung mit dem / den relevanten Teilen der DIN EN 1176 kontrolliert, 
ebenso wie jede Veränderung der Anlage infolge durchgeführter Reparaturen oder zu-
sätzlich eingebauter, bzw. ersetzter Anlagenteile.
Alle Sicherheitsmaßnahmen müssen mindestens einmal jährlich auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft und ggf. auf Grund persönlicher Erfahrungen ergänzt oder geänderter Umstän-
de angepasst werden.
Hohe Aufmerksamkeit muss dabei auf witterungsbedingte Veränderungen, Vorliegen von 
Verrottung oder Korrosion gelegt werden sowie auf Teile, die auf Dauer abgedichtet sind.
Die jährliche Hauptinspektion kann die Freilegung bestimmter Teile erforderlich machen. 
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